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— Amtliche Bekanntmachungen —

Bekanntmachung über die Zulassung der Wahlvorschläge  
zur Kommunalwahl am 09. Juni 2024

Gemäß	§	38	des	Brandenburgischen	Kommunalwahlgesetzes	und	§	40	Abs.	1	der	Brandenburgischen	Kommunalwahlverordnung.
Für	die Kommunalwahl am 09. Juni 2024	in	der	Stadt Fürstenberg/Havel	hat	der	Wahlausschuss	in	seiner	Sitzung	am	09.04.2024		

folgende	Wahlvorschläge	zugelassen:

1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Friedrich,	Ilona 1963 Krankenschwester
2 Bechert,	Olaf 1966 Geschäftsführer
3 Burmann,	Thomas 1963 Schlossermeister
4 Schetterer,	Uwe 1979 Rentner
5 Manzel,	Andreas 1974 Dipl.-Agraringenieur
6 Schneider,	Anke 1968 Revierförsterin
7 Hendewerk,	Pascal 1988 Leiter	Kundenservice
8 Renner,	Marco 1988 Gärtner

2 Sozial.Demokratisch.Liberal (SPD/FDP)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Kliesch,	Lothar 1950 Lehrer
2 Conrad,	Judith 1975 Regierungsdirektorin

3 Alternative für Deutschland (AfD)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Kleßny,	Norman 1976 Mechatroniker
2 Sander,	Marcus	Dietrich 1964 Erzieher
3 Köhnkow,	Andre 1977 Forstwirt
4 Chojnacki,	Marco 1977 Landwirt
5 Kleßny,	Gerhard 1954 Fliesenleger
6 Thiem,	Karoline	Adelheit 2003 Auszubildende
7 Mendler,	Michael 1958 Rentner
8 Hinkeldey,	Clemens 1939 Rentner
9 Just-Kascha,	Christine 1951 Rentnerin

4 Bündnis 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE/B 90)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Dr.	Ploeger,	Angelika	Antonia 1952 Hochschullehrerin
2 Hoffmann,	Bernhard 1949 Wirtschaftsprüfer
3 Baumeister,	Wilma	Irmtraut 1947 Konditorin
4 Schmidt-Pleschka,	Ralf 1964 Dipl.-Geograph
5 Dr.	Vogtmann,	Hartmut 1942 Pensionär
6 Dr.	Schneider-Mergener,	Jens 1956 Vorstand
7 Dresia,	Paul 1943 Rentner
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5 DIE LINKE (DIE LINKE)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Johlige,	Andrea 1977 Medienfachwirtin
2 Intreß,	Andreas 1976 Selbstständig
3 Saborowski,	Manfred 1955 Rentner
4 Dr.	Herrn,	Horst	Rainer 1957 Medizinhistoriker

6 Pro Fürstenberg und Ortsteile (Pro Fürstenberg)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Aymanns,	Raimund 1959 Amtsdirektor	i.	R.
2 Hudicsek,	Ina 1972 Dipl.-Finanzwirtin
3 Große,	Sandro 1980 Berufssoldat

12 PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (TIERSCHUTZPARTEI)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Röwer,	David 1985 Verwaltungsmitarbeiter

17 Allianz für Fürstenberg und Ortsteile (AFO)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Hentschel,	Thomas 1958 Elektromeister
2 Wilke,	Lutz 1966 Polizeibeamter
3 Kirscht,	Gina-Sophie 2000 Kommunalbeamtin

18 Einzelwahlvorschlag Kuhlmann (EB Kuhlmann)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Kuhlmann,	Ina 1971 Sozialarbeiterin

19 Gemeinschaft für die Ortsteile (GO)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Bäcker,	Uwe 1980 Service	Desk	Experte
2 Mohr,	Torsten 1967 Dachdecker
3 Müller-Schlüter,	Nico 1978 Fachinformatiker
4 Wunderlich,	Anja	Sophie 1974 IT-Servicemanagerin

20 Einzelwahlvorschlag Sindern (EB Sindern)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Sindern,	Cornelia	Syliva 1966 Musikerin,	Poetin,	Korrespondentin

21 Liste Vielfalt (Vielfalt)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Berg,	Philipp 1980 Jurist
2 Firus,	Antje 1979 Freiberuflerin
3 Gerth,	Felix 1991 Projektingenieur	
4 Eidhof,	Anne 1985 Inklusionspädagogin
5 Schulzke,	Robert 1972 Produktionsleiter	Theater
6 Dorr,	Heike 1961 Sozialarbeiterin
7 Riedel-Breidenstein,	Dagmar 1952 Rentnerin
8 Lattemann,	Gabriele 1948 pensionierte	Lehrerin
9 Tonne,	Hazel	Gabriele 1988 Verwaltungsfachangestellte

22 Einzelwahlvorschlag Waldorf (EB Waldorf)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Waldorf,	Wolfgang	Günter 1964 Rechtsanwalt

Fürstenberg/Havel, den 10.04.2024

Die Wahlleiterin
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Fürstenberg/Havel, den 10.04.2024

Die Wahlleiterin

Bekanntmachung über die Zulassung der Wahlvorschläge zu Ortsbeiratswahlen  
am 9. Juni 2024

Gemäß	§	38	des	Brandenburgischen	Kommunalwahlgesetzes	und	§	40	Abs.	1	der	Brandenburgischen	Kommunalwahlverordnung.
Für	die Ortsbeiratswahlen am 09. Juni 2024	hat	der	Wahlausschuss	in	seiner	Sitzung	am	09.04.2024	folgende	Wahlvorschläge	zugelassen:

BREDEREICHE
19 Gemeinschaft für die Ortsteile (GO)

Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit
1 Bäcker,	Uwe 1980 Service	Desk	Experte
2 Mohr,	Torsten 1967 selbstständiger	Handwerksmeister
3 Göldner,	Hugo 1975 Kommunikationsberater

HIMMELPFORT
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit
1 Manzel,	Andreas 1974 Dipl.-Agraringenieur
2 Renner,	Marco 1988 Gärtner

17 Allianz für Fürstenberg und Ortsteile (AFO)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Wilke,	Lutz 1966 Polizeibeamter
2 Kirscht,	René 1977 Kraftwerksmeister

23 Gemeinsam für Himmelpfort (Liste G)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Kliesch,	Lothar 1950 Lehrer
2 Hoffmann,	Brigitte 1956 Gastwirtin
3 Baumeister,	Wilma	Irmtraut 1947 Konditormeisterin
4 Conrad,	Judith 1975 Regierungsdirektorin
5 Krafft,	Hartmut 1963 Softwareentwickler

Bekanntmachung über die Zulassung der Wahlvorschläge zu Ortsvorsteherwahlen  
am 9. Juni 2024

Gemäß	§	38	des	Brandenburgischen	Kommunalwahlgesetzes	und	§	40	Abs.	1	der	Brandenburgischen	Kommunalwahlverordnung.
Für	die Ortsvorsteherwahlen am 09. Juni 2024	hat	der	Wahlausschuss	in	seiner	Sitzung	am	09.04.2024	folgende	Wahlvorschläge	zugelassen:

ALTTHYMEN
24 Einzelwahlvorschlag Saborowski (EB Saborowski)

Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit
1 Saborowski,	Manfred 1955 Rentner

BARSDORF
25 Einzelwahlvorschlag Müller-Schlüter (EB Müller-Schlüter)

Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit
1 Müller-Schlüter,	Nico 1978 Fachinformatiker	
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Fürstenberg/Havel, den 10.04.2024

Die Wahlleiterin

STEINFÖRDE
26 Einzelwahlvorschlag Schwarzer (EB Schwarzer)

Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit
1 Schwarzer,	Holger	Jörg 1963 Angestellter

TORNOW
27 Einzelwahlvorschlag Wunderlich (EB Wunderlich)

Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit
1 Wunderlich,	Anja	Sophie 1974 IT	Service	Managerin

ZOOTZEN
28 Einzelwahlvorschlag Leck (EB Leck)

Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit
1 Leck,	Doris 1954 Rentnerin

29 Einzelwahlvorschlag Schönhoff (EB Schönhoff)
Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit

1 Schönhoff,	Ingo 1958 Versicherungsfachmann

BLUMENOW
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Lfd.-Nr. Name, Vorname(n) Geburtsjahr Beruf/Tätigkeit
1 Schetterer,	Uwe 1979 Rentner

16. Änderungssatzung der Stadt Fürstenberg/Havel 
zur Umlage der Verbandsbeiträge des 

Gewässerunterhaltungsverbandes „Uckermark – Havel“ vom 21.03.2024

Artikel 1
Die	Präambel	erhält	folgende	Neufassung:

Die	Stadtverordnetenversammlung	der	Stadt	Fürstenberg/Havel	hat	in	ihrer	
Sitzung	am	29.04.2009	die	Satzung	der	Stadt	Fürstenberg/Havel	zur	Umlage	
der	Verbandsbeiträge	des	Gewässerunterhaltungsverbandes	„Uckermark	–	
Havel“	beschlossen.

Aufgrund	der	§§	3	und	28	der	Kommunalverfassung	des	Landes	Branden-
burg	(BbgKVerf)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	18.	Dezember	2007	
(GVBl.	I/07,	[Nr.	19],	S.	286),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	
vom	30.	Juni	2022	(GVBl.	I/22,	[Nr.	18],	S.	6),	des	§	80	Abs.	1a	Satz	1	und	
§	2	des	Brandenburgischen	Wassergesetzes	 (BbgWG)	 in	der	 Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	02.	März	2012	(GVBI.	I/12,	[Nr.	20]),	zuletzt	geändert	
durch	Artikel	29	des	Gesetzes	vom	5.	März	2024	(GVBl.	I/24,	[Nr.	9],	S.14)	
und	 des	 Kommunalabgabengesetzes	 (KAG)	 für	 das	 Land	 Brandenburg	 in	
der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	31.	März	2004	(GVBl.	I/04,	[Nr.	08],	

S.	174),	 zuletzt	geändert	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2019	
(GVBl.	I/19,	[Nr.	36]),	hat	die	Stadtverordnetenversammlung	der	Stadt	Fürs-
tenberg/Havel	in	ihrer	Sitzung	am	21.03.2024	folgende	16.	Änderungssat-
zung	 der	 Stadt	 Fürstenberg/Havel	 zur	 Umlage	 der	 Verbandsbeiträge	 des	
Wasser-	und	Bodenverbandes	„Uckermark	–	Havel“	beschlossen:

Artikel 2
§	5	(Umlagemaßstab):
Bemessungsgrundlage	für	die	Umlage	ist	die	Fläche	des	Grundstückes	und	
die	dazugehörige	Nutzungsartengruppe,	welche	am	01.07.	des	Vorjahres	im	
Liegenschaftskataster	 eingetragen	 ist.	 Es	 erfolgt	 die	 Zuordnung	 der	 Nut-
zungsartengruppen	 in	 die	 entsprechenden	 Vorteilstypen	 „Siedlungs-	 und	
Verkehrsfläche“,	„Landwirtschaft“	und	„Waldfläche“.	

Artikel 3
§	6	(Umlagesatz):
Die	Umlage	je	Quadratmeter	der	nach	§	5	ermittelten	Flächen	mit	den	dazu-
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gehörigen	eingetragenen	Nutzungsartengruppen	ergibt	für	das	Kalenderjahr	
2024	folgende	Umlagesätze:

Vorteilstyp Nutzungs-
faktor

Umlagesatz 
pro m²

Umlagesatz 
pro ha

Siedlungs-	und	
Verkehrsfläche

2,0 0,002594	€ 25,94	€

Landwirtschaft 1,0 0,001353	€ 13,53	€

Wald 0,5 0,000733	€ 		7,33	€

Artikel 4
§	7	(In-Kraft-Treten)	wird	wie	folgt	neu	gefasst:
Diese	Satzung	tritt	rückwirkend	zum	01.01.2024	in	Kraft.	Die	15.	Änderungs-
satzung	der	Stadt	Fürstenberg/Havel	zur	Umlage	der	Verbandsbeiträge	des	
Gewässerunterhaltungsverbandes	 „Uckermark	 –	 Havel“	 vom	 30.03.2023	
außer	Kraft.

Fürstenberg/Havel, den 21.03.2024

Philipp
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung  
über die Festsetzung der Umlagen zur Deckung der Beiträge  

des Wasser- und Bodenverbandes „Uckermark – Havel“  
der Stadt Fürstenberg/Havel für das Jahr 2024

Gemäß	 §	 12a	 des	 Kommunalabgabengesetzes	 für	 das	 Land	 Brandenburg	
(KAG)	in	der	z.	Z.	geltenden	Fassung	können	für	diejenigen	Abgabenschuld-
ner,	die	für	das	Kalenderjahr	2024	die	gleichen	Abgaben,	hier	Umlagen	zur	
Deckung	der	Verbandsbeiträge	des	Wasser-	und	Bodenverbandes	„Ucker-
mark	 –	 Havel“	 der	 Stadt	 Fürstenberg/Havel	 wie	 im	 Vorjahr	 zu	 entrichten	
haben,	die	Umlagen	durch	öffentliche	Bekanntmachung	festgesetzt	werden.	
Hiermit	werden	auf	dem	Wege	der	öffentlichen	Bekanntmachung	die	Umla-
gen	der	Stadt	Fürstenberg/Havel	und	ihrer	Ortsteile	festgesetzt.

Die	Höhe	und	die	 Fälligkeit	 sind	dem	 Ihnen	 letztmalig	 zugegangenen	Be-
scheid	 zu	 entnehmen.	 Diese	 öffentliche	 Bekanntmachung	 hat	 die	 gleiche	
Rechtswirkung	wie	ein	am	Tag	der	öffentlichen	Bekanntmachung	zugegan-
gener	schriftlicher	Bescheid.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen	diese	Umlagenfestsetzung	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	dieser	
öffentlichen	Bekanntmachung	Widerspruch	bei	der	Stadt	Fürstenberg/Havel,	
Markt	1	in	16798	Fürstenberg/Havel	eingelegt	werden.

Philipp
Bürgermeister 

Fürstenberg/Havel, den 21.03.2024
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Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung 
über die gegenseitige überörtliche Hilfe 

bei Brandeinsätzen, Hilfeleistungen und Ausbildung 
der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Zehdenick,  

der Stadt Fürstenberg/Havel und des Amtes Gransee und Gemeinden

die

Stadt Zehdenick 
Falkenthaler Chaussee 1 

16792 Zehdenick

vertreten durch den Bürgermeister  
Herrn Lucas Halle

die

Stadt Fürstenberg/Havel 
Markt 1 

16798 Fürstenberg/Havel

vertreten durch den Bürgermeister  
Herrn Robert Philipp

und das

Amt Gransee und Gemeinden 
Baustraße 56 

16775 Gransee

vertreten durch den Amtsdirektor 
Herrn Frank Stege

schließen	 aufgrund	 des	 §	 3	 des	 Gesetzes	 über	 den	 Brandschutz,	 die	 Hil-
feleistung	und	den	Katastrophenschutz	des	Landes	Brandenburg	(Branden-
burgisches	Brand-	und	Katastrophenschutzgesetz	–	BbgBKG)	vom	24.	Mai	
2004	 (GVBl.	 I/04,	 Nr.	 09,	 S.	 197),	 geändert	 durch	 Artikel	 5	 des	 Gesetzes	
vom	23.	September	2008	(GVBI.	1/08,	Nr.	12,	S.	202,	206)	i.	V.	m.	den	§§	1,	
2,	3	und	5	ff.	des	Gesetzes	über	kommunale	Gemeinschaftsarbeit	im	Land	
Brandenburg	(GKGBbg)	vom	10.	Juli	2014	(GVBI.	1/14,	Nr.	32,	S.	2)	folgende	
öffentlich-rechtliche	Vereinbarung:

§ 1
Gegenstand der Vereinbarung

Auf	der	Grundlage	des	§	3	BbgBKG	haben	die	amtsfreien	Gemeinden	und 
das Amt	 eine	den	örtlichen	Verhältnissen	entsprechende	 leistungsfähige	
Feuerwehr	zu	unterhalten.	Zur	Sicherstellung	der	Leistungsfähigkeit,	insbe-
sondere	der	Tagesbereitschaft,	vereinbaren	die	Stadt	Zehdenick,	die	Stadt	
Fürstenberg/Havel	und	das	Amt	Gransee	und	Gemeinden	auf	der	Grundlage	
des	§	5	Abs.	2	GKGBbg,	sowie	dem	Beschluss	der	Stadtverordnetenver-
sammlungen und des Amtsausschusses	die	Zusammenarbeit	ihrer	Feu-
erwehren.	Dabei	besteht	die	Verpflichtung,	wechselseitig	überörtliche	Hilfe	
(Nachbarschaftshilfe) im	Rahmen	der	Aufgabendurchführung	zu	leisten.	
Die	Rechte	und	Pflichten	der	Stadt	Zehdenick,	der	Stadt	Fürstenberg/Havel	
und	des	Amtes	Gransee	und	Gemeinden	als	Träger des örtlichen Brand-
schutzes und der örtlichen Hilfeleistung	bleiben	unberührt.

§ 2
Art und Umfang der Vereinbarung

(1)		 Die	freiwilligen	Feuerwehren	der	Vertragsparteien	leisten	sich	gegen-

seitig	überörtliche	Hilfe	bei	Brandeinsätzen,	Hilfeleistungen	und	Aus-	
und	Fortbildung.	Hierfür	stimmen	die	Vertragsparteien	ihre	Alarm-	und	
Ausrückeordnungen,	 sowie	 die	 Beschaffung	 von	 Einsatzmitteln	 und	
Schutzkleidung	aufeinander	ab.

(2)		 Die	 freiwilligen	 Feuerwehren	 vereinbaren,	 dass	 sie	 sich	 regelmäßig	
über	den	Ausbildungsstand,	die	Ausstattung,	Ausrüstung,	Qualifizierung	
und	sonstige,	die	den	Brandschutz	betreffenden	Informationen	austau-
schen.	Einmal	jährlich	ist	ein	Erfahrungsaustausch	durchzuführen.

(3)		 Zur	Verbesserung	der	Tagesbereitschaft	der	Feuerwehren,	können	die	
Einsatzkräfte,	die	sich	regelmäßig	im	Zuständigkeitsbereich	der	anderen	
Vertragsparteien	befinden,	in	den	Freiwilligen	Feuerwehren	der	jewei-
ligen	 Vertragspartei	 als	 Einsatzkraft,	 entsprechend	 ihrer	 Qualifikation	
tätig	werden.

(4)		 Die	Tätigkeiten	nach	Absatz	3	erfolgt	im	Rahmen	einer	Entsendung	in	
den	 Verantwortungsbereich	 der	 Vertragsparteien.	 Der	 Versicherungs-
schutz	durch	die	Feuerwehrunfallkasse	Brandenburg	bleibt	somit	weiter	
bestehen.

(5)		 Im	 Interesse	 eines	 zunehmend	 besseren	 Zusammenwirkens	 im	 Ein-
satzfall	 ist	 die	 jährliche	 gemeinsame	 Durchführung	 von	 Schulungen	
und	 Übungen	 erforderlich.	 Hierzu	 können	 über	 die	 Gemeindegrenzen	
hinausgehende	 gemeinsame	 Übungen	 stattfinden	 und	 wechselseitig	
qualifizierte	Ausbilder	eingesetzt	werden.
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— Ende des Amtsblattes für die Stadt Fürstenberg/Havel —
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(6)		 Die	gegenseitige	Unterstützung	im	Einzelfall	wird	im	Rahmen	des	zur	
Verfügung	stehenden	Personals,	der	Fahrzeuge	sowie	der	Gerätschaften	
und	der	Löschmittel	bewilligt.

(7)		 Die	 Feuerwehr,	 die	 zuerst	 am	 Einsatzort	 eintrifft,	 beginnt	 mit	 den	
entsprechenden	 ersten	 Einsatzmaßnahmen.	 Bei	 Eintreffen	 der	 örtlich	
zuständigen	Feuerwehr	übernimmt	diese	die	Leitung	über	den	gemein-
samen	Einsatz.	Bei	Großschadensereignissen	kann	eine	gemeinsame	
Einsatzleitung	gebildet	werden.

§ 3
Kosten

(1)		 Der	Einsatz	der	jeweiligen	Feuerwehr	im	Zuständigkeitsbereich	der	an-
deren	Vertragspartei	erfolgt	als	Nachbarschaftshilfe.	Die	Vertragspar-
teien	stellen	sich	im	lnnenverhältnis	von	Sach-	und	Personalkosten	frei.	
Auf	§	44	(1)	BbgBKG	wird	verwiesen.

(2)		 Die	Kostenerhebung	gegenüber	Dritten	erfolgt	durch	die	Vertragspartei,	
in	dessen	Zuständigkeitsbereich	der	Einsatz	erfolgte.	Nach	Zahlungsein-
gang	werden	die	anteiligen	Kosten	an	die	Vertragspartei	der	mitwirken-
den	Feuerwehr	ausgezahlt,	sofern	diese	auch	tatsächlich	tätig	wurde	
bzw.	der	Einsatz	gerechtfertigt	war.

(3)		 Die	gegenseitige	Unterstützung	bei	Ausbildungen	und	Übungen	erfolgt	
kostenfrei.	Die	entstehenden	Kosten	bei	Ausbildungen	in	Form	von	Aus-
bildungsunterlagen	und	Verpflegung	tragen	die	jeweiligen	Vertragspar-
teien	selbst.

§ 4
Schaden und Haftung

Die	Vertragsparteien	verpflichten	sich,	die	notwendigen	Versicherungen	zur	
Deckung	 der	 finanziellen	 Risiken	 abzuschließen	 und	 sich	 gegenseitig	 auf	
Verlangen	nachzuweisen.

§ 5
Geltungsdauer, Kündigung

Die	Vereinbarung	wird	auf	unbestimmte	Zeit	abgeschlossen.	Sie	kann	von	
jeder	Vertragspartei	mit	einer	Kündigungsfrist	von	drei Monaten	zum	Jah-
resende	gekündigt	werden.

§ 6
Salvatorische Klausel

(1)		 Sollte	eine	Bestimmung	dieser	Vereinbarung	unwirksam	sein	oder	wer-
den,	so	berührt	dies	nicht	die	Wirksamkeit	der	übrigen	in	dieser	Verein-
barung	enthaltenden	Erklärungen	oder	Übereinkommen.

(2)		 Sofern	 die	 unwirksame	 Bestimmung	 nicht	 ersatzlos	 fortfallen	 kann,	
ist	sie	durch	eine	solche	zu	ersetzen,	die	dem	beabsichtigten	Sinn	und	
Zweck	am	nächsten	kommt.

(3)		 Der	Absatz	2	gilt	 auch,	 soweit	die	öffentlich-rechtliche	Vereinbarung	
zwischen	der	Stadt	Zehdenick,	der	Stadt	Fürstenberg/Havel	und	dem	
Amt	Gransee	und	Gemeinden	lückenhaft	sein	sollte.

(4)		 Änderungen	und	Ergänzungen	dieser	Vereinbarung	bedürfen	der	Schrift-
form.	Dies	gilt	auch	für	die	Abrede	über	das	Schriftformerfordernis.

§ 7
Inkrafttreten

Diese	öffentlich-rechtliche	Vereinbarung	wird	mit	ihrem	Abschluss	wirksam.	

Zehdenick, den 25.10.2023 Fürstenberg/Havel, den 01.12.2023

Stadt Zehdenick Stadt Fürstenberg/Havel

Lucas Halle Robert Philipp 
Bürgermeister Bürgermeister

Gransee, den 18.12.2023

Amt Gransee und Gemeinden

Frank Stege 
Amtsdirektor


